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öffentlich 

 

Sitzungsvorlage 

Betreff 

Änderung der Satzung der VRR AöR 

Organisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag Datum TOP 

NVN R/VIII/2012/0311 01.03.2012   2 

 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Sitzungstermin Ergebnis 

Verbandsversammlung Entscheidung 27.03.2012  

     

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der Satzung der VRR AöR gemäß Anlage 

zur Drucksache Nr. R/VIII/2012/0311 zu.    

 

Begründung/Sachstandsbericht: 

 

Infolge der Integration von VRR und VGN (Verkehrsgemeinschaft Niederrhein) und der Bil-

dung und Einführung eines Gemeinschaftstarifs für den gesamten Kooperationsraum A ist 

eine Anpassung der AöR-Satzung erforderlich.  

 

Alle Verkehrsunternehmen des VGN-Raums haben zwischenzeitlich einen Kooperationsver-

trag (Verbundgrundvertrag) mit der VRR AöR abgeschlossen. Infolgedessen sind alle Kom-

petenzen der VGN auf die VRR AöR übergegangen.  

 

Ob die VGN als Koordinationsebene der dortigen Verkehrsunternehmen (ähnlich wie KÖR 

oder KMN) weiter existieren wird, ist Angelegenheit der VGN-Gesellschafter.   
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Dieser neuen Rechtslage ist in der Satzung Rechnung zu tragen. 

 

Darüber hinaus war eine klarstellende Regelung in Bezug auf die Stimmberechtigung der 

vom NVN entsandten Mitglieder erforderlich. Im Gegensatz zum NVN hat der Zweckverband 

VRR der VRR AöR weitere Aufgaben übertragen, z. B. die Finanzierung gemeinwirtschaftli-

cher Verpflichtungen im ÖSPV, die Bewirtschaftung der Ausbildungsverkehrs-Pauschale, 

Erlass allgemeiner Vorschriften, Durchführung von Schlichtungsverfahren, etc. Für die aus-

schließlich vom ZV VRR auf die VRR AöR übertragenen Aufgaben haben die vom NVN ent-

sandten Mitglieder sowohl im Verwaltungsrat als auch in den Ausschüssen zukünftig eine 

beratende Stimme. 

 

 

Anlage  
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